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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 

Frühförderung in Schleswig-Holstein 
 

        

Der Landtag wolle beschließen: 

 
Der Landtag bittet die Landesregierung in der 15. Tagung schriftlich zu berichten, wie 
sich die Situation der Frühförderung für Kinder mit Behinderung und von Behinde-
rung bedrohter Kinder in Schleswig-Holstein seit Inkrafttreten des Sozialgesetzbu-
ches (SGB IX) entwickelt hat.  
 
Berücksichtigt werden soll auch, welche Auswirkungen auf die Frühförderung weitere 
rechtliche Änderungen auf Bundes- und Landeseben (z. B. Inkrafttreten des Sozial-
gesetzbuches XII, Erlass einer Frühförderverordnung des Bundes, Landesrahmen-
empfehlungen und - verträge) nach sich gezogen haben, bzw. welche Änderungen 
zukünftig zu erwarten sind (z. B. Landes-Ausführungsgesetz zum SGB XII). 
 
Der Landtag bittet die Landesregierung einen Schwerpunkt der Berichterstattung auf 
einen Vergleich der Hilfegewährung in den einzelnen Kreisen / kreisfreien Städten zu 
legen. In diesem Zusammenhang sollen sowohl die statistische Entwicklung der Fall-
zahlen (Anträge, Bewilligungen, Ablehnungen), der Förderleistungen (Maßnahmear-
ten, durchführende Institutionen) und der Kosten, als auch die Veränderung des Be-
darfsermittlungsverfahrens und des Antragsverfahrens (Hilfeplanung / Hilfekonfe-
renz, Komplexleistungen, Interdisziplinäre Frühförderstellen, Sozialpädiatrische Zent-
ren) dargestellt werden. 
 
 
 
Monika Heinold 
und Fraktion 
 


